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Newsletter 25 | Russische Wertpapiere / Fonds  

 

Update zum Umtausch von ADRs mithilfe der Depotbanken 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

nachfolgend erhalten Sie weitere wichtige Informationen zum Thema Russische 

Wertpapiere / Fonds.  

 

Uns liegen Schreiben von der ING und der Consorsbank an Mitglieder der SdK vor, 

in denen die Banken eine Unterstützung beim Umtausch der ADRs in die Stammak-

tien anbieten. Der Umtausch ist allerdings nur möglich, wenn ein Anleger bereits 

2023 eine Ausnahmegenehmigung der Deutschen Bundesbank nach Art. 6b (5aa) 

der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 erhalten hat.  

 

Die Depotbanken betonen, dass die Stammaktien nur in einem Depot bei einer rus-

sischen Bank mit direkter Anbindung an den russischen Zentralverwahrer für Wert-

papiere (NSD) verwahrt werden können. Anleger, die über ein solches Depot verfü-

gen, müssen innerhalb einer sehr kurzen Frist (z.B. bis spätestens 05.09.2024, 11 

Uhr, bei der ING) diverse Informationen zum russischen Depot und zur Ausnahme-

genehmigung einreichen. Die Depotbanken leiten die Angaben dann weitgehend 

ungeprüft an Clearstream weiter, die wiederum die Daten an den ADR-Agent wei-

terleitet. Die Depotbanken stellen somit nur die „Schnittstelle“ zwischen Anleger 

und Clearstream her und sind ansonsten nicht weiter in den Umtauschprozess ein-

gebunden.  

 

Die Vorteile dieses Prozesses, für den die Depotbanken Gebühren berechnen (zu 

denen dann noch Fremdgebühren der aufnehmenden Bank kommen können), sind 

aus unserer Sicht überschaubar, sofern ein Anleger keinen russischen Pass besitzt. 

Denn nur mit russischem Pass dürfte es möglich sein, die getauschten Aktien zu 

veräußern bzw. Geldbestände aus Russland auszuführen.  

 

 

Für Rückfragen steht die SdK ihren Mitgliedern unter info@sdk.org oder unter 089 

/ 20 20 846 0 gerne zur Verfügung! 

 

München, den 26.08.2024 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
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